
Dritte Satzung zur Änderung der  
Fachspezifischen Bestimmungen für das  

Studienfach Wirtschaftsinformatik  
mit dem Abschluss „Master of Science“ 

(Erwerb von 120 ECTS-Punkten) 
 

an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
 

Vom 13. Juli 2015 
 

(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2015-36.pdf) 
 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 
2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- und Master-
Studiengänge an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 5. August 2009 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2009-60.pdf) erlässt die 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die fachspezifischen Bestimmungen für das Studienfach Wirtschaftsinformatik mit dem 
Abschluss „Master of Science“ (Erwerb von 120 ECTS-Punkten) vom 23. Februar 2012 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2011/2011-118.pdf), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 7. April 2014 (Fundstelle: http://www.uni-
wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2014/2014-17.pdf) werden wie folgt geändert: 
 
 
 
1. § 4 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 4 Zugangsvoraussetzungen, empfohlene Grundkenntnisse:  

(1) Der Zugang zum Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik erfordert 

a) einen Abschluss in einem Bachelor-Studiengang (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) 
an der JMU oder an einer anderen in- oder ausländischen Hochschule oder einen 
gleichwertigen in- oder ausländischen Abschluss (z.B. Staatsexamen) sowie 

b) den Nachweis von erworbenen Kompetenzen in den folgenden Bereichen (aa) bis 
(cc) im jeweils angegebenen Mindestumfang (im Rahmen des Erwerbs eines der 
in Buchst. a) genannten Abschlüsse entsprechend dem an der JMU für diese 
Bachelorstudiengänge verwendeten ECTS-Punkte-Schema): 

(aa) Kompetenzen aus Modulen im Umfang von mindestens 15 ECTS-
Punkten in den Bereichen Wirtschaftsinformatik oder Informatik; 

(bb) Kompetenzen aus Modulen im Umfang von mindestens 35 ECTS-
Punkten aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere aus 
den folgenden Kernbereichen: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
(Einführung); Externe und Interne Unternehmensrechnung; Beschaffung, 
Produktion und Logistik; Investition und Finanzierung; Marktorientierte 
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Unternehmensführung, Innovation und Unternehmensgründung und 
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Einführung); 

(cc) Kompetenzen aus Modulen im Umfang von mindestens 15 ECTS-
Punkten in den Bereichen Mathematik, Statistik und Ökonometrie. 

c) die Zuweisung eines Studienplatzes für das Master-Studium in 
Wirtschaftsinformatik im Rahmen des Zulassungsverfahrens (vgl. Anlage ZV). 

(2) 1Über die Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 Buchst. a), sowie über das 
Vorliegen der erforderlichen Mindest-Kompetenzen (Abs. 1 Buchst. b)) entscheidet die 
Zulassungskommission (vgl. Anlage ZV) für das Master-Studienfach 
Wirtschaftsinformatik. 2Bei der Entscheidung über die Gleichwertigkeit der Erstabschlüsse 
mit dem genannten Referenzabschluss sowie für den Nachweis der erforderlichen Mindest-
Kompetenzen und deren Umfang (insbesondere bei nicht modularisierten Studienfächern) 
gilt nach Maßgabe des Art. 63 BayHSchG der Grundsatz der Beweislastumkehr sowie die 
Verpflichtung, Gleichwertigkeit festzustellen, soweit keine wesentlichen Unterschiede 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen.  

(3) 1Im Falle des Nichtvorliegens der in Abs. 1 Buchst. a) und/oder b) genannten 
Voraussetzungen ist der Zugang zum Master-Studium in Wirtschaftsinformatik nicht 
gegeben. 2Der Bewerber / die Bewerberin erhält in diesem Fall einen mit Gründen und einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.  

(4) 1Für Bewerber bzw. Bewerberinnen, die den einschlägigen Erst-Abschluss nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist zusätzlich ein Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse erforderlich. 2Dieser Nachweis ist entsprechend den 
Vorgaben der Immatrikulationssatzung der JMU in der jeweils geltenden Fassung zu führen. 

(5) Empfohlen werden Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), da ein Großteil der 
einschlägigen Fachliteratur nur in dieser Sprache verfügbar ist.“ 
 
 

2. Die Anlage EV wird durch folgende Anlage ZV ersetzt: 
 
„Anlage ZV 
1Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studium ist das Bestehen eines 
Zulassungsverfahrens. 2Dieses wird wie folgt durchgeführt. 
 
 

§ 1 Zweck des Zulassungsverfahrens 
(1) 1Das Studienfach Wirtschaftsinformatik mit dem Abschluss „Master of Science“ (Erwerb 
von 120 ECTS-Punkten) an der JMU ist zulassungsbeschränkt. 2Die Zulassungszahlen sind 
der Zulassungszahlsatzung der JMU in der jeweils geltenden Fassung zu entnehmen. 

(2) Die verfügbaren Studienplätze werden im Rahmen eines örtlichen Auswahlverfahrens 
gemäß Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulzulassung in Bayern (Bayerisches 
Hochschulzulassungsgesetz – BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl S. 320, BayRS 2210-8-2-
WFK) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: Zulassungsverfahren) vergeben. 
 
 

§ 2 Zulassungsverfahren, Fristen, Unterlagen 
(1) Das Zulassungsverfahren wird jedes Semester durch die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät durchgeführt. 
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(2) 1Die Anträge auf Zulassung zum Master-Studium in Wirtschaftsinformatik für das jeweils 
folgende Semester sind in der von der Zulassungskommission (vgl. § 3) für den Master-
Studiengang Wirtschaftsinformatik festgelegten Form bis zum 15. Juli (für das 
Wintersemester) bzw. bis zum 15. Januar (für das Sommersemester) an den Vorsitzenden 
bzw. die Vorsitzende dieser Kommission form- und fristgerecht zu stellen (Ausschlussfrist); 
es kann dabei insbesondere ein elektronisches Bewerbungsverfahren über die einschlägigen 
Webseiten der JMU vorgesehen werden. 2Unterlagen gemäß Abs. 3 Nrn. 1 und 2 können 
aus von dem Bewerber bzw. der Bewerberin nicht zu vertretenden Gründen noch bis 
spätestens 15. September (für das Wintersemester) bzw. 15. März (für das 
Sommersemester) nachgereicht werden. 3Für den Fall, dass diese Frist nicht eingehalten 
werden kann, ist eine Teilnahme am Zulassungsverfahren nicht möglich. 

(3) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. Nachweis eines Hochschulabschlusses oder gleichwertigen Abschlusses aus 
dem in § 4 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) der FSB genannten Erst-Studium; 

sowie 

2. eine einheitliche bzw. zusammengefasste Übersicht über zuvor erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen (Transcript of Records) mit Angabe der 
bestandenen Module und der ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen 
einschließlich der dafür vergebenen ECTS-Punkte und Prüfungsnoten sowie 
gegebenenfalls angerechneter Prüfungsleistungen. Aus der Übersicht muss 
insbesondere hervorgehen, dass der Bewerber / die Bewerberin die für das 
Master-Studium in Wirtschaftsinformatik erforderlichen Kompetenzen gemäß § 4 
Abs. 1 Buchst. b) der FSB erworben hat. 

 
 

§ 3 Zulassungskommission 
1Das Zulassungsverfahren wird von einer Kommission mit drei Mitgliedern durchgeführt, die 
sich aus dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden für den Master-Studiengang 
Wirtschaftsinformatik sowie zwei weiteren Professoren oder Professorinnen oder sonstigen 
nach der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) zur Abnahme von Hochschulprüfungen 
berechtigten Mitgliedern der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zusammensetzt. 2Die 
Bestellung der Mitglieder, des oder der Vorsitzenden und des oder der stellvertretenden 
Vorsitzenden erfolgt durch den Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für 
eine Dauer von drei Jahren, eine wiederholte Bestellung ist zulässig. 3Die Kommission ist 
beschlussfähig, wenn ihre Mitglieder unter Einhaltung einer Ladungsfrist von drei Tagen 
geladen sind, und die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 4Bei Wahlen und sonstigen 
Entscheidungen (insbesondere beim Zulassungsverfahren) wird mit einfacher Mehrheit 
entschieden. 5Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den 
Ausschlag.  
 
 

§ 4 Teilnahme am Zulassungsverfahren, Umfang und Inhalt des 
Zulassungsverfahrens, 

Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses, Niederschrift 
(1) Die Teilnahme am Zulassungsverfahren setzt neben dem Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 4 FSB voraus, dass die in § 2 Abs. 3 genannten Unterlagen fristgerecht und 
vollständig vorliegen. 

(2) 1Im Rahmen des Zulassungsverfahrens wird aufgrund der bis zu den in § 2 Abs. 2 
genannten Stichtagen vollständig eingegangenen Bewerbungsunterlagen eine Rangliste 
aufgrund der im jeweils einschlägigen Hochschul- oder gleichwertigen Abschluss erzielten 
Gesamtnote erstellt. 2Bei Notengleichheit entscheidet das Los über den Ranglistenplatz.   
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(3) 1Die zur Verfügung stehenden Studienplätze werden gemäß den Ranglistenplätzen 
vergeben. 2Nachrückverfahren sind möglich, wenn nach einer Vergaberunde noch 
Studienplätze zur Verfügung stehen. 

(4) 1Das Ergebnis des Zulassungsverfahrens wird dem Bewerber oder der Bewerberin 
schriftlich mitgeteilt und ist im Falle der Zulassung von dem Bewerber oder der Bewerberin 
bei der Immatrikulation vorzulegen. 2Ein ablehnender Bescheid ist mit einer Begründung und 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
1Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Ihre Inhalte 
gelten erstmals für Studierende des Master-Studienfachs Wirtschaftsinformatik mit dem 
Abschluss „Master of Science“ (Erwerb von 120 ECTS-Punkten), die ihr Fachstudium an der 
JMU nach den Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die 
Bachelor- und Masterstudiengänge (ASPO) an der JMU vom 5. August 2009 in der jeweils 
geltenden Fassung ab dem Wintersemester 2015/2016 aufnehmen. 
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